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1 Bemerkungen zur Technischen Lösung

Der Antrag verfehlt die Realitäten und Kompatibilität zum Gesamtsystem der Energiewende in fünf Punkten:

1. Das GuD -Kraftwerk  ist viel zu groß und unwirtschaftlich an diesem Standort.

2. Es verfügt über keine Kraft-Wärme-Kopplung.

3. Es ist nur bedingt wechsellastfähig.

4. Die Erdgasfortleitung birgt im Vergleich zur Elektroenergiefortleitung wesentlich geringere Übertragungsverluste.

5. Der Antrag ist ohne Investor so zusagen als Leer-Antrag gestellt. 

Der Antrag ist bezogen auf die beschlossene Energiewende kontraproduktiv und deshalb sofort und ersatzlos zurückzuziehen.

Im Einzelnen:

Zur Größe und Wirkungsgrad:

Die elektrische Gesamtleistung von 1800 MW kann zwar mit einem GuD-Spitzenwirkungs​grad von 61% erzeugt werden, aber wird mit einem Brennstoff-Wärmeverlust von 1650 MWth  an die Umwelt (Kühlwasser) mehr als teuer erkauft. Der Prozentualwert des umweltbelasten​den Wärmeeintrages steigt bezogen auf die erzeugte Elektroenergie im Teillastfalle (wesent​liche Verschlechterung des Wirkungsgrades). D.h. im Teil- oder Wechsellastfall laufen die Anlagen unvertretbar unwirtschaftlich. Erdgas ist eine nicht nachwachsende Ressource. Es ist zu erwarten, dass der Preis während der Nutzugsdauer des Kraftwerkes steigt. In Ab​hängigkeit von der Wechsellast-Fahrweise kann wesentlich mehr als die Hälfte  bei der Energieumwandlung an diesem Standort verlustig gehen.

Zur Wärme-Kraft-Kopplung (KWK):

Am Standort ist kaum eine KWK - bezogen auf dessen beantragte Größe - realisierbar und möglich.

Nur dadurch kann ein verantwortbarer Wirkungsgrad bei der Erdgasumwandlung erreicht werden.

Deshalb ist es geboten, das Erdgas in kleineren Anlagen in Bevölkerungs- und industriellen Ballungszentren, unter Nutzung der KWK zu verstromen. 

Zur Wechsellastfahrweise:

Diese ist bezogen auf die - durch die Bundesregierung beschlossene Energiewende  - unabdingbar.

Die Wechsellastfahrweise setzt sich aus kurzzeitigen Regeleingriffen und der grundsätzlichen Ergänzungsfunktion des Kraftwerks zusammen.

Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass der jetzige neue 25 GW-fossile Kraftwerkspark (bestehend aus 16 GW Kohle-KW und 9 GW GuD-KW), der bis Ende 2012 in Betrieb geht bzw. gehen soll (wohlgemerkt, die AKW hatten nur 20 GW, z.Z. noch ca. 12 GW!) ist der falsche Kraftwerkspark ist. Infolge der Kraft-Netzanschlussverordnung (Kraft-NAV, gültig bis Ende 2012) sind diese nicht regelbar, weil den Investoren 10 Jahre Volllastgarantie (als Fördermaßnahme) zugesichert wurde. Die Auslegung erfolgte deshalb als hocheffiziente Konstantlast-Kraftwerke (600°C-Generation und darüber). Diese mit nickelbasierten Stählen an deren Elastizitätsgrenze ausgelegten Anlagen werden bei Wechsellast schlicht kaputt gefahren. Sie sind deshalb mit den erneuerbaren Energien nicht kompatibel.
Es ist folglich geboten, keine weiteren Überkapazitäten an Konstantlast-Kraftwerken zu schaffen.

Die Antragsunterlagen sagen leider zur Energieeffizienz und Wirkungsgrad nichts aus. Weiterhin ist daraus ableitbar, dass die 3 Blöcke nach dem Vorbild der SIEMENS-Anlage “Ingolstadt-Irsching 4“ beantragt sind. Diese Anlage ist auf max. Weltspitzen-Wirkungsgrad von 60 % ausgelegt (ohne Kühlturmbetrieb sogar 61%). Besser wäre hier die von SIEMENS in Marchwood GB gebaute Zwei-Wellen-Wechsellast-Anlage   geeignet. 

Mit der beantragten Einwellen-GuD-Anlage mit Überholkupplung ist es möglich den Dampf​turbinen-Teil abzukuppeln. Allerdings fällt bei diesem Vorgang  der Wirkungsgrad „ins boden​lose“, vom vorzeitigen Verschleiß der hoch ausgereizten Anlage ganz zu schweigen. Das wird durch praktizierte generelle Wechsellastfahrweise noch weiter verschlechtert. Dies ist zur Kompatibilität mit den volatilen EE unabdingbar, aber zu teuer erkauft.

Zu den Fortleitungsverlusten:

Erdgas lässt sich bekanntlich über längere Distanzen mit vertretbaren Verlusten über Pipe​lines fortleiten (Nordstream-pipeline u.a.). 

Die Übertragung von Elektroenergie ist spannungsabhängig. Die Spannungsebenen 380 und 220kV sind noch gerade wirtschaftlich über Distanzen von 380 bzw. 220km übertragbar. Nach Bayern reicht dies keinesfalls aus. Hier kommt nur eine wesentlich teure Hochspan​nungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) mit völlig neuer Trassierung und Teilverkabelung infrage. Man kann unter grober Berücksichtigung aller Faktoren von 10-fach höheren Übertragungsverlusten ausgehen.

Nur als Beispiel sei angeführt, dass gegenwärtig eine Heißleiterverkabelung (Leiterseile der 380 kV-Leitung werden umgerüstet, dass sie Strom-Verlustwärme bis 210°C vertragen können). Im Klartext heißt das, auf eine Strecke von 50 km ergeben sich nur dadurch max. Leitungsverluste von bis zu max. 200 MW. Das betrifft zwar nur relativ kurze Überlast​strecken (z.B. im Thüringer Wald), aber man ersieht hieraus, dass die Übertragungsverluste erheblich sind. 

D.h. an dem peripheren Standort sinkt der Wirkungsgrad durch die Leitungsverluste wesent​lich. Das und die o.g. fehlende KWK weisen das beantragte Kraftwerk als technisch und wirtschaftlich unakzeptabel aus.

Zum Leer-Antrag;

Bei einer solchen Kraftwerksinvestition wird ein potentieller Investor mit größter Sicherheit eigene Vorstellungen zur Projektplanung haben. Deshalb müssten im Falle eines Investors, bei zu erwartenden wesentlichen Änderungen die Antragsunterlagen erneut ausgelegt, erörtert und geprüft werden. Zudem stellt der Investor den Genehmigungsantrag immer selbst und bezahlt auch diesen.

Hier hingegen wird das Geld der Steuerzahler dafür aufgewandt. 

Das gilt ebenso für die erheblichen - im Vorwege  - voreilig erbrachten Infrastrukturleistungen für das bisher nicht genehmigte und nicht genehmigungsfähige Steinkohlekraftwerk (wie Hafen. Gleisverlegung, Straßenverlegung, Lärmschutzwall, neue Abwasseranlage, Ver​gleichszahlung für DONG-Energy etc. in insgesamt dreistelliger Mio € - Höhe). 
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